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DOM / DTM-AV  Datenlieferungszuständigkeiten

Die Zuständigkeit für die Lieferung der Produkte DOM und DTM-AV liegt bei den 
Kantonen, sofern diese das DOM bzw. das DTM-AV zur Nutzung (gemäss den 
Bestimmungen der Amtlichen Vermessung erworben haben.

Stand am: 07.05.2009

Legende: Bundesamt für Landestopografie 
Seftigenstrasse 264
Postfach
3084 Wabern

Telefon +41 31 963 21 11
Telefax +41 31 963 24 59
geodata@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch

Ausgenommen sind kantonsgrenzübergreifende Lieferungen, mehrere Kantone 
betreffende Sammellieferungen und Lieferungen für Dienststellen der allgemeinen 
Bundesverwaltung. In diesen Fällen ist swisstopo für die Lieferung zuständig.

Gebiete, in denen der Kanton das DTM-AV zur Nutzung (gemäss den Bestimmungen
der Amtlichen Vermessung) erworben hat.

Gebiete, in denen der Kanton das DOM und das DTM-AV zur Nutzung (gemäss den 
Bestimmungen der Amtlichen Vermessung) erworben hat.

In diesen Gebieten ist swisstopo für alle Datenlieferungen (DOM und DTM-AV) zuständig.

Zurzeit keine Daten (noch kein Auftrag für die Erstellung des DOM oder DTM-AV erteilt).
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